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(57) Zusammenfassung: Verfahren zur automatischen 
Zuständigkeitsaufteilung und - anzeige bei telemedizini-
schen Prozeduren mit zumindest einem medizinischen 
Gerät, bei welchen Prozeduren zumindest zwei Personen 
medizinischen Personals beteiligt sind und von diesen 
zumindest eine erste Person in der nahen Umgebung des 
Gerätes („lokal“) und zumindest eine zweite Person entfernt 
von dem Gerät („remote“) angeordnet ist, mit den folgenden 
Schritten: Planen und/oder Abrufen einer Abfolge von Pro-
zedurschritten zur Durchführung der telemedizinischen Pro-
zedur, Abfragen oder Abrufen je eines Informationsprofils für 
zumindest die erste und zweite Person, wobei das Informa-
tionsprofil für die Durchführung der Prozedur relevante Infor-
mationen zu der jeweiligen Person enthält, Bestimmung 
einer Kompetenzklassifizierung der zumindest ersten und 
zweiten Person für jeden Prozedurschritt der telemedizini-
schen Prozedur basierend auf den Informationsprofilen, 
und Anzeige einer aus den bestimmten Kompetenzklassifi-
zierungen für die zumindest erste Person und zweite Person 
in Relation zueinander ermittelten Zuständigkeitsaufteilung 
für zumindest einen aktuell ausgeführten oder bevorstehen-
den Prozedurschritt, wobei bei der Ermittlung eine gegensei-
tige Beeinflussung von Informationen zumindest zu der ers-
ten Person und Informationen zu der zweiten Person und/ 
oder eine Korrelation von Informationen zumindest zu der 
ersten Person und Informationen zu der zweiten Person 
berücksichtigt wird. 



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur auto-
matischen Zuständigkeitsaufteilung und -anzeige bei 
telemedizinischen Prozeduren mit zumindest einem 
medizinischen Gerät, bei welchen Prozeduren 
zumindest zwei Personen medizinischen Personals 
beteiligt sind, gemäß dem Patentanspruch 1 sowie 
ein Gesamtsystem zur Durchführung eines derarti-
gen Verfahrens gemäß dem Patentanspruch 12.

[0002] In der modernen Medizintechnik werden bei 
minimalinvasiven Interventionen Therapien (z.B. 
Platzierung von Stents) oder Diagnosen (z.B. Detek-
tion von Stenosen) durch in Hohlorgane des Körpers 
eingeführte Objekte (Instrumente, Führungsdrähte, 
Stents, Devices) durchgeführt. Eine Navigation in 
die einzelnen Gefäßabgänge erfolgt durch Drehen 
und Vorschieben eines Führungsdrahtes oder Kathe-
ters, welcher an einem Einstichpunkt an der Leiste 
des Patienten eingeführt wird.

[0003] Werden solche Prozeduren nun durch ein 
Robotersystem (z.B. durch den Corindus CorPath 
GRX ® Vascular Robot, siehe https://www.corin-
ndus.com/corpath-grx/how-it-works) unterstützt, 
übernimmt der Roboter halbautomatisch oder auto-
matisch die Manipulation der Objekte, wobei eine 
Bedienperson (z.B. Arzt) die Bewegung mittels 
einer Bedieneinheit fernsteuert. Je nach Anwendung 
kann sich die Bedienperson in der nahen Umgebung 
des Roboters, z.B. im gleichen Raum, befinden 
(„lokal“) oder entfernt von dem Roboter, z.B. in 
einem entsprechenden Raum in einem weit entfern-
ten Krankenhaus („remote“). Im zweiten Fall müssen 
zwei Personen oder sogar Teams, die an unter-
schiedlichen Orten befindlich sind, zusammenarbei-
ten, eine Person oder ein Team lokal beim Patienten 
und eine Person oder ein Team remote für eine Fern-
steuerung des Roboters. Hierfür müssen die Zustän-
digkeiten klar verteilt sein, zum Beispiel durch vorhe-
rige Absprachen und Festlegung. 

[0004] In einem solchen Setting kann es vorkom-
men, dass die Personen oder Teams nicht einge-
spielt sind, z.B. sich nicht kennen oder nicht einmal 
die gleiche Sprache sprechen. Kommt es zu Miss-
verständnissen, Fehlern oder gar Konflikten zwi-
schen den Personen oder Teams, ist der reibungs-
freie Ablauf der Prozedur gefährdet und es können 
schwerwiegende Folgen für den Patienten auftreten. 
Werden Sicherheitsmechanismen zur Synchronisa-
tion von Zuständigkeiten zwischen den Personen 
oder Teams eingebaut, kann dies bei zeitkritischen 
Schritten durch lange Verzögerungen ebenfalls zur 
Gefährdung der Prozedur oder des Patienten führen.

[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
ein Verfahren bereitzustellen, welches bei telemedi-
zinischen Prozeduren, die mittels an verschiedenen 

Orten angeordneten Personen oder Teams durchge-
führt werden, eine schnelle und fehlerfreie Durchfüh-
rung ermöglicht; des Weiteren ist es Aufgabe der 
Erfindung, ein für die Durchführung des Verfahrens 
geeignetes Gesamtsystem bereitzustellen.

[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst 
durch ein Verfahren zur automatischen Zuständig-
keitsaufteilung und -anzeige bei telemedizinischen 
Prozeduren mit zumindest einem medizinischen 
Gerät, bei welchen Prozeduren zumindest zwei Per-
sonen medizinischen Personals beteiligt sind, 
gemäß dem Patentanspruch 1 und von einem 
Gesamtsystem gemäß dem Patentanspruch 12. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind jeweils 
Gegenstand der zugehörigen Unteransprüche.

[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren zur auto-
matischen Zuständigkeitsaufteilung und -anzeige 
bei telemedizinischen Prozeduren mit zumindest 
einem medizinischen Gerät, bei welchen Prozeduren 
zumindest zwei Personen medizinischen Personals 
beteiligt sind und von diesen zumindest eine erste 
Person in der nahen Umgebung des Gerätes 
(„lokal“) und zumindest eine zweite Person entfernt 
von dem Gerät („remote“) angeordnet ist, weist die 
folgenden Schritte auf: Planen und/oder Abrufen 
einer Abfolge von Prozedurschritten zur Durchfüh-
rung der telemedizinischen Prozedur, Abfragen 
oder Abrufen je eines Informationsprofils für zumin-
dest die erste und zweite Person, wobei das Informa-
tionsprofil für die Durchführung der Prozedur rele-
vante Informationen zu der jeweiligen Person 
enthält, Bestimmung einer Kompetenzklassifizierung 
der zumindest ersten und zweiten Person für jeden 
Prozedurschritt der telemedizinischen Prozedur 
basierend auf den Informationsprofilen, insbeson-
dere unter Berücksichtigung von einer Wichtung der 
Informationen, und Anzeige einer aus den bestimm-
ten Kompetenzklassifizierungen für die zumindest 
erste Person und zweite Person in Relation zueinan-
der ermittelten Zuständigkeitsaufteilung für zumin-
dest einen aktuell ausgeführten oder bevorstehen-
den Prozedurschritt, wobei bei der Ermittlung eine 
gegenseitige Beeinflussung von Informationen 
zumindest zu der ersten Person und Informationen 
zu der zweiten Person und/ oder eine Korrelation 
von Informationen zumindest zu der ersten Person 
und Informationen zu der zweiten Person berück-
sichtigt werden. Es kann auch vorgesehen sein, 
dass mehr als zwei Personen beteiligt sind, zum Bei-
spiel zwei Teams mit je zwei oder mehr Personen, es 
ist jedoch immer mindestens eine erste Person vor 
Ort und mindestens eine zweite Person remote 
angeordnet. Die Informationen, Informationsprofile, 
Kompetenzklassifizierungen und Zuständigkeitsauf-
teilungen können sich also auch auf Teams beziehen 
oder die entsprechenden Begriffe mehr als zwei Per-
sonen betreffen. Das Verfahren kann ganz oder teil-
weise während der telemedizinischen Prozedur 
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durchgeführt werden, teilweise auch vor dem Beginn 
der telemedizinischen Prozedur.

[0008] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann 
durch die Nutzung der Informationsprofile, die 
Bestimmung der Kompetenzklassifizierung für die 
Schritte der Prozedur und die automatische Ermitt-
lung der Zuständigkeiten eine konfliktfreie und einfa-
che Abstimmung zwischen auch an verschiedenen 
Orten angeordneten Personen oder Teams bei 
einer telemedizinischen Prozedur sichergestellt wer-
den, so dass eine schnelle und für den Patienten 
sichere Durchführung der Prozedur gewährleistet 
ist. Durch die Auswertung der Informationsprofile 
können die Zuständigkeiten automatisch und evi-
denzbasiert zugewiesen werden, insbesondere wer-
den auch Korrelationen und Synergieeffekte beach-
tet. Durch die Anzeige weiß jede Person oder jedes 
Team ganz genau, wofür sie zuständig ist. Das Ver-
fahren führt insgesamt zu einer besseren Behand-
lung und Versorgung von Patienten und auch zu 
einem höheren Patientendurchsatz. Die automati-
sche Durchführung des Verfahrens vermeidet die 
bei manueller Durchführung von Abstimmungen auf-
tretenden Missverständnisse und Verzögerungen.

[0009] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung sind 
der ersten Person eine erste Anzeigeeinheit und der 
zweiten Person eine zweite Anzeigeeinheit zugeord-
net und ist eine Anzeige der bestimmten Zuständig-
keitsaufteilung sowohl an der ersten als auch an der 
zweiten Anzeigeeinheit vorgesehen. Auf diese 
Weise ist zumindest für die erste und die zweite Per-
son je eine individuelle Anzeige vorgesehen, was 
von Vorteil ist, wenn die Personen an unterschiedli-
chen Orten sind. Außerdem ist es so auch möglich, 
dass jede Person unabhängig voneinander eine spe-
ziell auf sie abgestimmte Anzeige bekommt. Insbe-
sondere können sich diese Anzeigen abhängig von 
der zugeordneten Person unterscheiden. Neben 
individuellen Vorlieben der Personen hinsichtlich 
Farbwahl, Bildschärfe usw. können auch z.B. jeder 
Person genau ihre Zuständigkeiten angezeigt wer-
den. Die die jeweils andere Person betreffenden Ele-
mente können auch ganz weggelassen werden oder 
so angezeigt werden, dass klar ist, dass sie für die 
Person nicht relevant sind (z.B. verkleinert, ausge-
graut usw.). Auf diese Weise ist für jede Person klar 
und eindeutig erkennbar, wofür sie zuständig ist und 
wofür nicht und Missverständnisse und Fehler kön-
nen vermieden werden.

[0010] Insbesondere ist der ersten Person eine 
erste Bedieneinheit und der zweiten Person eine 
zweite Bedieneinheit zugeordnet, ähnlich wie die 
Anzeigeeinheiten. Auf diese Weise können die Per-
sonen unabhängig voneinander und entsprechend 
ihren Zuständigkeiten für Schritte der medizinischen 
Prozedur Bedienfunktionen des Gesamtsystems, 
des medizinischen Geräts oder andere Geräte 

bedienen. Es können, insbesondere von der vor Ort 
befindlichen Person auch andere, manuelle Hand-
lungen durchgeführt werden, welche nicht durch die 
Bedieneinheit gesteuert werden können (Einlegen/-
Wechseln von Kathetern, Messen von Vitalfunktio-
nen des Patienten, Notfallmaßnahmen usw.) .

[0011] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird während der telemedizinischen Prozedur 
bei nachrangiger Zuständigkeit der jeweiligen Per-
son eine Blockade der entsprechenden Bedienfunk-
tionen, z.B. des medizinischen Geräts oder anderer 
Geräte, und/oder bei vorrangiger Zuständigkeit der 
jeweiligen Person eine Freigabe von entsprechen-
den Bedienfunktionen, z.B. des medizinischen 
Geräts oder anderer Geräte, angesteuert. Auf diese 
Weise ist bereits automatisch gewährleistet, dass es 
nicht zu versehentlichen oder absichtlichen Fehlbe-
dienungen kommt, da eine automatische Blockade 
erfolgt, wenn eine Person für eine Bedienfunktion 
nicht zuständig ist. Die Ansteuerung erfolgt während 
der entsprechenden Schritte der telemedizinischen 
Prozedur. Es kann also z.B. bei einer telemedizini-
schen Prozedur umfassend eine röntgenüberwachte 
Navigation eines Objekts im Körper eines Patienten, 
bei welcher die zweite Person (remote) für die Navi-
gation zuständig ist, die Bedienung des robotischen 
Systems für die erste Person (lokal) blockiert sein. Im 
Gegenzug kann gleichzeitig oder auch während der 
gesamten Prozedur die Überwachung eines Patien-
tenmonitors für die zweite Person gesperrt und für 
die erste Person freigegeben sein.

[0012] Zweckmäßigerweise für eine bessere Über-
sicht der Personen werden die entsprechende Blo-
ckade und/oder die entsprechende Freigabe an den 
jeweiligen Anzeigeeinheiten angezeigt. Dies kann 
z.B. durch einen Farbcode (rot für blockiert) realisiert 
sein.

[0013] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung umfasst das Informationsprofil der Personen 
Informationen zu deren Aufenthaltsort und/oder 
deren Ausbildung und/oder deren Spezialisierung 
und/oder deren Sprache und/oder deren Erfahrungs-
level und/oder die Anzahl bereits durchgeführter 
ähnlicher Prozeduren umfasst. Derartige Informatio-
nen haben einen großen Einfluss auf die Durchfüh-
rung einzelner Schritte der Prozedur und auf die 
Bedienung von Gerätefunktionen des medizinischen 
Geräts oder anderer Geräte und werden entspre-
chend für die Bestimmung der Kompetenzklassifizie-
rung verwendet. So kann z.B. eine remote befindli-
che Person keinen Einstich in den Patienten zur 
Einführung des Führungsdrahts durchführen, da sie 
nicht vor Ort ist. Es kann auch für viele Prozedur-
schritte wichtig sein, wie oft eine Person diese 
Schritte bzw. die entsprechenden Gerätebedienun-
gen bereits durchgeführt hat und wieviel Erfahrung 
sie besitzt. Unterschiedliche Sprachen können die 
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Kommunikation zwischen Personen erschweren und 
somit leicht zu Missverständnissen führen. Grund-
sätzlich ist es für die Prozedur relevant, welche Aus-
bildung oder Spezialisierung die Person besitzt. So 
wird z.B. ein Chirurg für einen chirurgischen Proze-
durschritt besser geeignet sein als ein Internist und 
entsprechend vorrangig klassifiziert.

[0014] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung werden Aktualisierungen des jeweiligen Infor-
mationsprofils der Personen oder der Prozedur-
schritte verwendet, um in Echtzeit aktualisierte 
Kompetenzklassifizierungen und/oder Zuständig-
keitsverteilungen zu ermitteln und/oder anzuzeigen. 
Auf diese Weise kann in Echtzeit während der Pro-
zedur bzw. während bestimmter Prozedurschritte auf 
Änderungen reagiert werden und damit die Durch-
führung der Prozedur optimiert werden.

[0015] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird für die Bestimmung der Kompetenzklassi-
fizierung und/oder die Zuständigkeitsaufteilung 
zumindest ein vortrainierter maschinenlernender 
Algorithmus verwendet.

[0016] In vorteilhafter Weise werden Kommunikatio-
nen und Interaktionen zwischen den Personen auf 
der Basis der Kompetenzklassifizierungen und/oder 
der Informationsprofile überwacht oder geregelt.

[0017] Die Erfindung umfasst außerdem ein 
Gesamtsystem zur Durchführung eines entsprech-
enden Verfahrens, ausgebildet zur Durchführung 
einer telemedizinischen Prozedur, bei welcher Pro-
zedur zumindest zwei Personen medizinischen Per-
sonals beteiligt sind und von diesen zumindest eine 
erste Person in der nahen Umgebung eines medizin-
ischen Gerätes („lokal“) und zumindest eine zweite 
Person entfernt von dem Gerät („remote“) angeord-
net ist, mit mindestens zwei Prozedurschritten, auf-
weisend zumindest ein medizinisches Gerät, eine 
Steuerungseinheit zur Ansteuerung des Gesamtsys-
tems, eine Abrufeinheit zum Abrufen von Informa-
tionsprofilen der Personen, eine Ermittlungseinheit 
zur Ermittlung einer Kompetenzklassifizierung der 
zumindest zwei Personen für die jeweiligen Proze-
durschritte basierend auf den Informationsprofilen, 
insbesondere unter Berücksichtigung von einer 
Wichtung der Eigenschaften, eine Berechnungsein-
heit zum Erstellen einer Zuständigkeitsaufteilung für 
jeden Prozedurschritt, wobei eine gegenseitige 
Beeinflussung von Eigenschaften und/oder eine Kor-
relation von Eigenschaften berücksichtigt wird, 
zumindest zwei Anzeigeeinheiten, wobei eine erste 
Anzeigeeinheit einer ersten Person und eine zweite 
Anzeigeeinheit einer zweiten Person zugeordnet ist, 
und zumindest zwei Bedieneinheiten, wobei eine 
erste Bedieneinheit einer ersten Person und eine 
zweite Bedieneinheit einer zweiten Person zugeord-
net ist.

[0018] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist 
die Ansteuerungseinheit bei nachrangiger Zustän-
digkeit der jeweiligen Person zur Blockade von 
Bedienfunktionen des medizinischen Geräts oder 
anderer Geräte und/oder zur eine Freigabe von 
Bedienfunktionen des medizinischen Geräts oder 
anderer Geräte bei vorrangiger Zuständigkeit der 
jeweiligen Person vorgesehen. In vorteilhafter 
Weise kann das Gesamtsystem außerdem eine Pla-
nungseinheit zur Planung der telemedizinischen Pro-
zedur aufweisen.

[0019] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Aus-
gestaltungen gemäß Merkmalen der Unteransprü-
che werden im Folgenden anhand schematisch dar-
gestellter Ausführungsbeispiele in der Zeichnung 
näher erläutert, ohne dass dadurch eine Beschrän-
kung der Erfindung auf diese Ausführungsbeispiele 
erfolgt. Es zeigen:

Fig. 1 eine Abfolge von Schritten des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens;

Fig. 2 eine weitere Abfolge von Schritten des 
erfindungsgemäßen Verfahrens;

Fig. 3 eine weitere Abfolge von Schritten des 
erfindungsgemäßen Verfahrens;

Fig. 4 eine Ansicht eines Gesamtsystems zur 
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens; und

Fig. 5 eine Ansicht von einer ersten und einer 
zweiten Bedieneinheit während des Verfahrens.

[0020] In der Fig. 1 ist eine Abfolge von Schritten 
des Verfahrens gezeigt. Das Verfahren optimiert die 
Zusammenarbeit bei telemedizinischen Prozeduren 
mit zumindest einem medizinischen Gerät, bei wel-
chen Prozeduren zumindest zwei Personen beteiligt 
sind von denen zumindest eine erste Person in der 
nahen Umgebung des Gerätes („lokal“) und zumin-
dest eine zweite Person entfernt von dem Gerät 
(„remote“) angeordnet sind. Durch das Verfahren 
können Kommunikationsprobleme zwischen den 
Personen und andere Konflikte vermieden werden, 
so dass eine schnelle, geordnete und für den Patien-
ten sichere Durchführung der Prozedur gewährleistet 
ist. Es können auch mehr als zwei Personen an der 
Prozedur beteiligt sein und die Personen können 
auch in z.B. zwei Teams aufgeteilt sein, von denen 
ein erstes Team lokal und ein zweites Team remote 
angeordnet sind. Die Informationen, Informations-
profile, Kompetenzklassifizierungen und Zuständig-
keitsaufteilungen können sich in einem solchen Fall 
auch auf die Teams beziehen oder die entsprechen-
den Begriffe mehr als zwei Personen betreffen oder 
können für mehr als zwei Personen vorhanden sein.

[0021] Eine übliche telemedizinische Prozedur wird 
im Allgemeinen durch Einbindung einer remote aus-
geführten Steuerung zumindest eines der beteiligten 
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Gerätes durchgeführt. Die telemedizinische Proze-
dur kann z.B. von einer remote ausgeführten roboter-
gestützten Navigation eines medizinischen Objekts 
(z.B. Führungsdraht, Katheter, Stent, Device, Instru-
ment usw.) durch ein Hohlorgan eines Patienten 
unter Röntgenüberwachung (lokal oder remote 
angesteuert) gebildet sein, wofür ein Gesamtsystem 
mit einem Robotersystem zur Navigation und einem 
Röntgengerät zur Röntgenüberwachung verwendet 
werden kann. Es können auch weitere Geräte, insbe-
sondere auch eine Vielzahl an Geräten, beteiligt 
sein. Es ist jedoch auch jede andere telemedizini-
sche Prozedur umfasst, bei der Personen des medi-
zinischen Personals an verschiedenen Orten (lokal 
und remote) angeordnet sind. In der Fig. 4 ist ein bei-
spielhaftes Gesamtsystem 1 zur Durchführung des 
Verfahrens gezeigt.

[0022] In einem ersten Schritt 20 wird eine Abfolge 
von Prozedurschritten zur Durchführung der teleme-
dizinischen Prozedur geplant oder eine bereits vor-
geplante Prozedur aus einer Speichereinheit oder 
einer Datenbank abgerufen. Die Planung kann mit-
tels einer Planungseinheit und auf Basis von Vorin-
formationen, z.B. bereits vorliegenden Bilddatensät-
zen, Patientendaten usw., geplant werden. Die 
telemedizinische Prozedur umfasst dabei mindes-
tens zwei aufeinander folgende Prozedurschritte, 
kann aber auch eine Vielzahl von Prozedurschritten 
mit mehr oder weniger Details umfassen. Neben der 
grundsätzlichen Abfolge der Prozedurschritte kön-
nen auch z.B. die Wahrscheinlichkeit von Notfall-
maßnahmen, eine kontinuierliche Patientenüberwa-
chung, sich über mehrere Schritte erstreckende 
Abläufe oder seltene Ereignisse miterfasst bzw. ein-
geplant werden. Ein Prozedurschritt kann auch in 
zwei oder mehr Unterschritte eingeteilt sein.

[0023] In einem zweiten Schritt 21 wird je ein Infor-
mationsprofil für zumindest die erste Person und die 
zweite Person abgefragt oder abgerufen, wobei das 
Informationsprofil für die Durchführung der Prozedur 
relevante Informationen bzw. Eigenschaften der 
jeweiligen Person enthält. In der einfachsten Version 
liegt von der entsprechenden Person bereits ein 
Informationsprofil mit relevanten Informationen in 
einer Speichereinheit oder einer Datenbank vor und 
muss lediglich abgefragt werden. Weitere Informatio-
nen können jedoch auch hinzugefügt werden, z.B. 
manuell oder automatisch. Alternativ oder zusätzlich 
können Informationen im Rahmen des Verfahrens 
abgefragt werden, z.B. durch Aufforderung an die 
Person, die entsprechenden Informationen in eine 
Eingabeeinheit einzugeben. So kann z.B. für jede 
Prozedur ein bestimmter Satz an Informationen rele-
vant sein, z.B. auch abhängig von der Art der Proze-
dur und den einzelnen Prozedurschritten. Die 
Gesamtheit der Informationen bildet das jeweilige 
Informationsprofil, z.B. in geordneter oder auch auf-
bereiteter Form.

[0024] Die Informationen können beispielsweise 
Angaben zu medizinischen Ausbildung der Person 
und/oder der beruflichen Spezialisierung der Person, 
z.B. auch in verschiedenen Detailgraden, enthalten. 
So ist es z.B. relevant, ob die Person ein Arzt oder 
eine Technikerin oder eine Krankenschwester ist und 
ob die Person auf bestimmte medizinische Fachrich-
tungen oder Gerätebedienungen spezialisiert ist. Die 
Informationen können auch Informationen zum 
Erfahrungslevel (z.B. zur klinischen Expertise hin-
sichtlich verschiedener Geräte oder Schritte oder 
Patient monitoring) und/oder der Anzahl bereits 
durchgeführter Prozeduren durch die Person aufwei-
sen. Es können auch Informationen zum Aufenthalts-
ort der Person (z.B. lokal oder remote) umfasst sein, 
diese können z.B. zu Beginn des Verfahrens aktuali-
siert werden. Es können auch Informationen zur 
Sprache der Person umfasst sein. Einige der Infor-
mationen sind insbesondere in Relation zu den Infor-
mationen über die jeweils andere(n) (an einem 
andern Ort angeordnete(n)) Person(en) relevant 
(z.B. Sprache, Ausbildungsgrad, Erfahrungslevel 
usw.). Auch können die Informationen Angaben ent-
halten, mit welcher anderen Person oder welchen 
Personen die jeweilige Person bereits wie oft und 
im Rahmen welcher Prozedur zusammengearbeitet 
hat. Zum Abrufen von Informationen kann z.B. eine 
Abfrageeinheit 5 vorgesehen sein.

[0025] Der erste Schritt 20 und der zweite Schritt 21 
können auch in umgekehrter Reihenfolge oder auch 
gleichzeitig durchgeführt werden.

[0026] In einem dritten Schritt 22 werden Kompe-
tenzklassifizierungen zumindest für die erste Person 
und für die zweiten Person für jeden Prozedurschritt 
der telemedizinischen Prozedur basierend auf den 
Informationsprofilen bestimmt. Die Kompetenzklas-
sifizierungen können z.B. als eine Art Eignungsbeur-
teilung für die entsprechenden Prozedurschritte rea-
lisiert werden, z.B. indem die Informationsprofile 
hinsichtlich der Prozedurschritte ausgewertet wer-
den. Dies kann auf verschiedene Arten durchgeführt 
werden, z.B. mittels eines Scoring, einer (abgestuf-
ten) Beurteilung oder einer Punkte- oder Notenver-
gabe hinsichtlich der Durchführung des entsprechen-
den Prozedurschrittes. Die 
Kompetenzklassifizierung kann in verschiedenen 
Detailgraden von sehr grob (z.B. 3 Stufen: „sehr 
geeignet“, „etwas geeignet“ und „nicht geeignet“) 
bis sehr fein (z.B. > 100 Stufen) realisiert werden.

[0027] Die in den Informationsprofilen vorhandenen 
Informationen fließen dabei in die Kompetenzklassi-
fizierung ein. Insbesondere können Informationen je 
nach Prozedurschritt auch stärker oder schwächer 
gewichtet werden. Zum Beispiel kann die Informa-
tion, dass eine Person remote angeordnet ist, für 
einen vor Ort auszuführenden Prozedurschritt (wel-
cher einen direkten Patientenkontakt erfordert wie 
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z.B. Einführen einer Nadel, Wiederbelebungsmaß-
nahme usw.) zu einer Kompetenzklassifizierung 
„nicht geeignet“ führen. In einem solchen Fall ist die 
Gewichtung dieser Tatsache sehr hoch, z.B. 100%. 
Die Kompetenzklassifizierung kann z.B. mittels einer 
Bestimmungseinheit 6 des Gesamtsystems 1 durch-
geführt werden, z.B. unter Verwendung eines 
maschinenlernenden (machine learning, deep lear-
ning, GAN, usw.) Algorithmus. Durch die Nutzung 
von maschinenlernenden Algorithmen kann die Klas-
sifizierung besonders exakt, zuverlässig und schnell 
durchgeführt werden. Maschinenlernende Algorith-
men können anhand von einer Vielzahl von Beispie-
len trainiert werden.

[0028] In einem vierten Schritt 23 wird anschließend 
eine Zuständigkeitsaufteilung zumindest der ersten 
und der zweiten Person für die Prozedurschritte 
ermittelt, zum Beispiel für den nächsten aktuell vor-
gesehenen Prozedurschritt oder für mehrere oder für 
alle geplanten Prozedurschritte. Dadurch wird für 
jede Person exakt festgelegt, wofür sie in Bezug auf 
den jeweiligen Prozedurschritt und dessen Details 
zuständig ist, z.B. in Form eines verteilten Workf-
lows. Z.B. kann bei einer roboterunterstützten Navi-
gationsprozedur unter Röntgenüberwachung für die 
remote angeordnete (zweite) Person (oder das 
Team) folgendes vorgesehen sein: bei vorliegender 
klinischer Expertise über die Prozedur ist die zweite 
Person für die generelle Ansteuerung des Roboter-
systems, generelle Ansteuerung des Röntgensys-
tems, die Auswahl der zu navigierenden Objekte 
und die Anweisungen bezüglich der einzulegenden 
Objekte zuständig. Die vor Ort befindliche (erste) 
Person (oder das Team) ist im Gegenzug bei vorlieg-
ender ausreichender Expertise bzgl. Patientenver-
sorgung/-monitoring für diese sowie bei vorliegen-
dem grundlegendem Verständnis über zu 
navigierende Objekte (beispielsweise zur richtigen 
Auswahl und zum Einlegen/Wechsel nach Anwei-
sung) für eine vor-Ort-Steuerung und -Handhabung 
des Robotersystems und des Röntgensystems 
zuständig.

[0029] Bei der Ermittlung der Zuständigkeitsauftei-
lung kann außerdem eine gegenseitige Beeinflus-
sung von Informationen zu der ersten Person und 
Informationen zu der zweiten Person und/oder eine 
Korrelation von Informationen zu der ersten Person 
und Informationen zu der zweiten Person berück-
sichtigt werden. Hat die remote angeordnete zweite 
Person z.B. kein Vorwissen zu dem Röntgensystem, 
so kann die vor Ort angeordnete Person mit ausrei-
chend Erfahrung auf dem Gebiet die Steuerung des 
Röntgensystems übernehmen; eine remote ange-
ordnete zweite Person mit viel Erfahrung wäre auch 
für die Steuerung des Röntgensystems zuständig. 
Auch bei der Ermittlung der Zuständigkeiten können 
verschiedene Wichtungen von Informationen berück-
sichtigt werden. So können z.B. unterschiedliche 

Sprachen geringer gewichtet werden als eine Viel-
zahl von gemeinsam bereits durchgeführten gleich-
artigen Prozeduren.

[0030] Die Ermittlung der Zuständigkeitsaufteilung 
kann z.B. mittels einer Ermittlungseinheit 7 durchge-
führt werden, z.B. ebenfalls unter Verwendung eines 
maschinenlernenden (machine learning, deep lear-
ning, GAN, usw.) Algorithmus. Durch die Nutzung 
von maschinenlernenden Algorithmen kann die Klas-
sifizierung besonders exakt, zuverlässig und schnell 
durchgeführt werden. Maschinenlernende Algorith-
men können anhand von einer Vielzahl von Beispie-
len trainiert werden.

[0031] In einem fünften Schritt 24 wird die Zustän-
digkeitsaufteilung für zumindest die erste und die 
zweite Person z.B. an Anzeigeeinheiten angezeigt. 
Hierbei kann z.B. der ersten Person eine erste Anzei-
geeinheit 8 und der zweiten Person eine zweite 
Anzeigeeinheit 9 zugeordnet sein. Dies ist beson-
ders vorteilhaft, da die Personen an verschiedenen 
Orten angeordnet sind. Jeder Person wird nun an 
ihrer Anzeigeeinheit die ihr zugewiesene Zuständig-
keit angezeigt, insbesondere unterscheidet sich die 
Anzeige also abhängig von der Person. Die erste 
Person sieht z.B. an der ersten Anzeigeeinheit 8 - 
siehe Fig. 4 - wofür sie selbst zuständig ist, die 
zweite Person sieht an der zweiten Anzeigeeinheit 
9, wofür sie zuständig ist. Die Anzeige kann für den 
jeweils aktuell durchgeführten/ durchzuführenden 
Prozedurschritt, für den folgenden Prozedurschritt 
oder auch für alle Prozedurschritte durchgeführt wer-
den. Es kann vorgesehen sein, dass jede Person 
ausschließlich die eigene Zuständigkeit auf ihrer 
Anzeige sehen kann. Alternativ sieht die jeweilige 
Person auch die Zuständigkeit der anderen Person 
(en), diese unterscheidet sich jedoch z.B. optisch 
von der eigenen Zuständigkeit. Die die jeweils 
andere Person betreffenden Elemente können z.B. 
so angezeigt werden, dass klar ist, dass sie für die 
Person nicht relevant sind (z.B. verkleinert, ausge-
graut usw.). Auf diese Weise ist für jede Person klar 
und eindeutig erkennbar, wofür sie zuständig ist und 
wofür nicht und Missverständnisse und Fehler kön-
nen vermieden werden. Außerdem ist es so auch 
möglich, dass jede Person auf ihrer Anzeige indivi-
duellen Vorlieben hinsichtlich Farbwahl, Bildschärfe 
usw. realisiert hat.

[0032] Wenn sich im Verlauf der Prozedur Änderun-
gen (Updates) der Informationen hinsichtlich einer 
oder mehrerer Personen ergeben oder initiiert wer-
den - siehe den siebten Schritt 26 in Fig. 3 - kann 
vorgesehen sein, dass das jeweilige Informations-
profil der Personen aktualisiert wird und abhängig 
davon auch die Kompetenzklassifizierungen und/o-
der die Zuständigkeitsverteilung aktualisiert ermittelt 
und/oder aktualisiert angezeigt werden. Dies kann 
z.B. live bzw. in Echtzeit durchgeführt werden. Auch 
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Änderungen in den Prozedurschritten (die sich z.B. 
aus dem Verlauf oder Notfällen o.ä. ergeben) können 
zu Aktualisierungen herangezogen werden. Außer-
dem kann auch vorgesehen sein, dass erst während 
des Ablaufs eines Prozedurschrittes die Zuständig-
keitsverteilungen für den darauffolgenden Prozedur-
schritt ermittelt und/oder angezeigt werden.

[0033] Den Personen können analog zu den Anzei-
geeinheiten auch Bedieneinheiten zugeordnet sein, 
z.B. der ersten Person eine erste Bedieneinheit 10 
und der zweiten Person eine zweite Bedieneinheit 
11. Die Bedieneinheiten können zur Bedienung 
und/oder Ansteuerung von Bedienfunktionen des/der 
beteiligten Geräte und/oder für Eingaben ausgebildet 
sein. Auf diese Weise können die Personen unab-
hängig voneinander und entsprechend ihren Zustän-
digkeiten Bedienfunktionen des Gesamtsystems, 
des medizinischen Geräts oder andere Geräte 
ansteuern. Die Bedieneinheiten 10,11 können z.B. 
von Touchpads, Computertastaturen, Bedienleisten, 
Joy Sticks, Bedienknöpfen, Schaltern oder einer 
Kombination aus diesen gebildet sein.

[0034] Das Verfahren wird von einer Steuerungsein-
heit 4 des Gesamtsystems automatisch angesteuert 
und überwacht. Die Steuerungseinheit 4 hat Zugriff 
auf die verschiedenen Komponenten des Gesamt-
systems, zum Beispiel auf die Ermittlungseinheit 7 
und die Bestimmungseinheit 6 und auf die erste und 
zweite Anzeigeeinheit 8, 9 und die erste und zweite 
Bedieneinheit 10, 11. Die Steuerungseinheit kann 
kabellose oder kabelgebundene Kommunikations-
verbindungen 18 und/oder Schnittstellen zu allen 
Komponenten aufweisen.

[0035] In einem sechsten Schritt 25 - gezeigt in 
Fig. 2 - kann während der Prozedur neben der 
Anzeige der Zuständigkeitsverteilung außerdem 
eine Bedienkontrolle für die Personen angesteuert 
werden, z.B. über die Bedieneinheiten. So kann vor-
gesehen sein, dass bei nachrangiger Zuständigkeit 
der jeweiligen Person eine Blockade bzw. Verriege-
lung von Bedienfunktionen des medizinischen 
Geräts oder anderer Geräte angesteuert wird, z.B. 
indem die entsprechenden Funktionen auf den 
Bedieneinheiten gesperrt oder blockiert werden. 
Dies kann ebenfalls automatisch über die Steuer-
ungseinheit 4 angesteuert und/oder geregelt werden.

[0036] So kann z.B. im Rahmen einer robotischen 
Intervention beim händischen Wechsel eines 
Objekts (z.B. Katheter) durch die erste Person 2 vor-
gesehen sein, dass die zweite Person 3 keine Inter-
aktion mit dem Roboter durchführen können soll und 
entsprechend wird die entsprechende Bedienfunk-
tion z.B. auf der zweiten Bedieneinheit 11 (oder z.B. 
generell) blockiert. Müssen z.B. in einer kritischen 
Situation für den Patienten Notfallmaßnahmen 
durch die erste Person 2 ergriffen werden (z.B. 

Reanimation), so kann die Bedienung jeglicher 
Bedienfunktionen auf der zweiten Bedieneinheit für 
die zweite Person komplett blockiert sein, bis z.B. 
eine Eingabe oder Freigabe durch die erste Person 
2 erfolgt ist. Es können Bedienfunktionen für jeweils 
eine Person auch von der jeweils anderen Person 
blockiert oder freigegeben werden, sofern dies 
grundsätzlich vorgesehen ist. Dies kann z.B. der 
Fall sein, wenn einer der Personen eine deutlich 
höhere Kompetenzklassifizierung (z.B. durch viel 
Erfahrung) hat als die andere Person. Außerdem 
kann z.B. für den Fall, dass die Personen bereits 
viele Prozeduren gemeinsam durchgeführt haben 
und einander vertrauen, die jeweils zuständige Per-
son der nicht zuständigen, blockierten Person die 
Blockierung entsperren können und dieser die 
Bedienung ermöglichen. Andererseits kann eine 
zuständige Person eine nicht zuständige Person 
auch durch eine Eingabe blockieren, z.B. wenn die 
zuständige Person eine sehr viele höhere Kompe-
tenzklassifizierung aufweist.

[0037] Auch weitere Aspekte, zum Beispiel wie gut 
eine Kommunikation zwischen den Personen funk-
tioniert, können berücksichtigt werden, zum Beispiel 
dahingehend ob Funktionen für eine Person gesperrt 
werden oder nicht. So kann z.B. bei zwei Personen 
(oder Teams), die erstmalig miteinander arbeiten, bei 
der Zuständigkeit der zweiten Person dieselbe Funk-
tion für die erste Person blockiert werden, während 
bei eingespielten Personen, welche z.B. schon eine 
Vielzahl gleicher Prozeduren gemeinsam durchge-
führt haben, beide Personen auf die Funktionen 
zugreifen können, da anzunehmen ist, dass die 
nichtzuständige Person zuerst fragt bevor sie Funk-
tionen betätigt.

[0038] Das Gesamtsystem 1 zur Durchführung des 
Verfahrens (Fig. 4) weist neben der Steuerungsein-
heit 4 medizinische Geräte in Form von einem Rönt-
gensystem 14 und einem Robotersystem 13 auf. Das 
Robotersystem 13 ist zur halb- oder vollautomati-
schen Navigation eines Objekts, z.B. Führungs-
drahts, Katheters, Instruments oder Stents, in 
einem Hohlorgan eines Patienten 12 ausgebildet, 
das Röntgensystem 14 zur Röntgenüberwachung 
einer solchen Navigation bzw. allgemein zur Auf-
nahme von Röntgenbildern des Patienten. Das 
Gesamtsystem 1 ist zur Durchführung einer teleme-
dizinischen Prozedur ausgebildet, bei welcher eine 
erste Person 2 (oder auch ein Team aus zwei oder 
mehr Personen wie abgebildet) vor Ort bei dem 
Patienten angeordnet ist und eine zweite Person 3 
(oder auch ein Team aus mehreren Personen) ent-
fernt von dem Patienten, zum Beispiel in einem 
anderen Krankenhaus, einer anderen Stadt oder 
sogar einem anderen Land. Der ersten Person ist 
eine erste Anzeigeeinheit 8 und einer erste Bedien-
einheit 10 zur Bedienung und Ansteuerung von 
Bedienfunktionen des Robotersystems 14 und des 
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Röntgensystems 13 und anderer zugeordneter 
Geräte zugeordnet. Der zweiten Person 3 ist eine 
remote angeordnete zweite Anzeigeeinheit 9 und 
eine remote angeordnete zweite Bedieneinheit 11 
zur Bedienung und Ansteuerung von Bedienfunktio-
nen des Robotersystems 14 und des Röntgensys-
tems 13 und anderer Geräte zugeordnet. Die Steuer-
ungseinheit 4 zur Ansteuerung des Verfahrens weist 
kabellose und/oder kabelgebundene Kommunika-
tionsverbindungen 18 und Schnittstellen zu den 
Komponenten des Gesamtsystems auf. Die Steuer-
ungseinheit 4 hat Zugriff auf die verschiedenen Kom-
ponenten des Gesamtsystems, zum Beispiel auf die 
Ermittlungseinheit 7 und die Bestimmungseinheit 6. 
Es können weitere zur Durchführung der medizin-
ischen Prozedur notwendige Geräte zugeordnet 
sein, zum Beispiel ein Patientenmonitorsystem zur 
Überwachung der Vitalfunktionen des Patienten, ein 
EKG, ein Ultraschallgerät usw.. Es können auch 
mehr als eine Anzeigeeinheit pro Person und mehr 
als eine Bedieneinheit (Tastatur, Smart Device, Fuß-
schalter usw.) zugeordnet sein.

[0039] Die medizinische Prozedur wird zur Untersu-
chung oder Behandlung des Patienten 12 durch-
geführt.

[0040] Hinsichtlich der Verwendung der Informatio-
nen bzw. des Informationsprofils im Rahmen des 
Verfahrens sind außerdem unterschiedliche Szena-
rien denkbar. Zum Beispiel kann vorgesehen sein, 
dass die Steuerungseinheit 4 ausschließlich auf die 
Zuständigkeitsverteilung zugreift, um entsprechende 
Darstellungs- oder Interaktionsmaßnahmen zu 
ergreifen. Es kann auch vorgesehen sein, zusätzli-
che Differenzierungen anhand der Kompetenzklassi-
fizierung zu verwenden, um dezidiertere Maßnah-
men vorzunehmen. Alternativ kann auch auf die 
Informationen bzw. das Informationsprofil zugegrif-
fen werden z.B. als Wichtungsfaktor für die Wahl 
der passenden Maßnahmen.

[0041] Des Weiteren kann im Rahmen des Verfah-
rens auch berücksichtigt werden, wenn es große 
Unterschiede zwischen den Personen oder Teams 
bezüglich der Kompetenzklassifizierung gibt. Den 
Personen können deutlich unterschiedliche Informa-
tionen auf den Anzeigeeinheiten angezeigt werden, 
wobei das Management des Gesamtworkflows der 
Steuerungseinheit 4 obliegt und durch dieses einge-
halten wird. Folgende Beispiele sind denkbar:

• Eine sehr erfahrene (bspw. >100 Prozeduren) 
zweite Person (remote) mit viel Wissen über die 
verwendeten Geräte und die Prozedur bekommt 
z.B. einen Vorschlag durch die Steuerungsein-
heit, welchen Detailgrad sie angezeigt 
bekommt. Zusätzlich kann einer solchen zwei-
ten Person sogar mehr Freiheit bei der Einstel-
lung gegeben werden oder in einem extremen 
Beispiel sogar die Komplettkontrolle zugespro-

chen werden (innerhalb gewisser Rahmenbe-
dingungen).

• Einer sehr unerfahrenen (bspw. <10 Prozedu-
ren) ersten Person (lokal) mit Basiswissen über 
die verwendeten Geräte und die Prozedur wird 
beispielsweise ein bestimmter (geringerer) 
Detailgrad vorgeschlagen oder sogar vorge-
schrieben, um einen adäquaten Informationsge-
halt zu gewährleisten, aber auch, um die Proze-
dur möglichst wenig zu beeinflussen bzw. so 
darzulegen, dass es dem Wissenstand ent-
spricht. Möglichkeiten für Alternativen oder 
sogar Einstellungsmöglichkeiten wären in die-
sem Fall für die erste Person sehr stark ein-
geschränkt.

[0042] Beispielsweise kann das Gesamtsystem 1 
weiterhin dazu ausgebildet sein, Interaktionsmecha-
nismen bereitzustellen oder ggf. auch zu blockieren. 
Zum Beispiel können auch weitere geeignete akusti-
sche oder optische Anzeigen bereitgestellt werden.

[0043] Das Gesamtsystem 1 ist dazu ausgebildet, 
generelle Kommunikationsvoraussetzungen zu 
erfassen, auszuwerten und in entsprechende Dar-
stellungs- und Interaktionsmaßnahmen umzusetzen.

[0044] Die Erfindung lässt sich in folgender Weise 
kurz zusammenfassen: Für eine besonders fehlersi-
chere Durchführung von telemedizinischen Prozedu-
ren ist ein Verfahren zur automatischen Kompetenz-
ermittlung und -anzeige bei telemedizinischen 
Prozeduren mit zumindest einem medizinischen 
Gerät, bei welchen Prozeduren zumindest zwei Per-
sonen medizinischen Personals beteiligt sind und 
von diesen zumindest eine erste Person in der 
nahen Umgebung des Gerätes („lokal“) und zumin-
dest eine zweite Person entfernt von dem Gerät 
(„remote“) angeordnet ist, mit den folgenden Schrit-
ten vorgesehen: Planen und/oder Abrufen einer 
Abfolge von Prozedurschritten zur Durchführung 
der telemedizinischen Prozedur, Abfragen oder 
Abrufen je eines Informationsprofils für zumindest 
die erste und zweite Person, wobei das Informations-
profil für die Durchführung der Prozedur relevante 
Informationen zu der jeweiligen Person enthält, 
Bestimmung einer Kompetenzklassifizierung der 
zumindest ersten und zweiten Person für jeden Pro-
zedurschritt der telemedizinischen Prozedur basie-
rend auf den Informationsprofilen, insbesondere 
unter Berücksichtigung von einer Wichtung der Infor-
mationen, und Anzeige einer aus den bestimmten 
Kompetenzklassifizierungen für die zumindest erste 
Person und zweite Person in Relation zueinander 
ermittelten Zuständigkeitsaufteilung für zumindest 
einen aktuell ausgeführten oder bevorstehenden 
Prozedurschritt, wobei bei der Ermittlung eine 
gegenseitige Beeinflussung von Informationen 
zumindest zu der ersten Person und Informationen 
zu der zweiten Person und/oder eine Korrelation 
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von Informationen zumindest zu der ersten Person 
und Informationen zu der zweiten Person berück-
sichtigt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur automatischen Zuständigkeits-
aufteilung und - anzeige bei telemedizinischen Pro-
zeduren mit zumindest einem medizinischen Gerät, 
bei welchen Prozeduren zumindest zwei Personen 
medizinischen Personals beteiligt sind und von die-
sen zumindest eine erste Person in der nahen 
Umgebung des Gerätes („lokal“) und zumindest 
eine zweite Person entfernt von dem Gerät 
(„remote“) angeordnet ist, mit den folgenden Schrit-
ten: 
• Planen und/oder Abrufen einer Abfolge von Proze-
durschritten zur Durchführung der telemedizinischen 
Prozedur, 
• Abfragen oder Abrufen je eines Informationsprofils 
für zumindest die erste und die zweite Person, 
wobei das Informationsprofil für die Durchführung 
der Prozedur relevante Informationen zu der jeweili-
gen Person enthält, 
• Bestimmung einer Kompetenzklassifizierung der 
zumindest ersten und zweiten Person für jeden Pro-
zedurschritt der telemedizinischen Prozedur basie-
rend auf den Informationsprofilen, insbesondere 
unter Berücksichtigung von einer Wichtung der 
Informationen, und 
• Anzeige einer aus den bestimmten Kompetenz-
klassifizierungen für die zumindest erste Person 
und zweite Person in Relation zueinander ermittel-
ten Zuständigkeitsaufteilung für zumindest einen 
aktuell ausgeführten oder bevorstehenden Proze-
durschritt, wobei bei der Ermittlung eine gegensei-
tige Beeinflussung von Informationen zumindest zu 
der ersten Person und Informationen zu der zweiten 
Person und/oder eine Korrelation von Informationen 
zumindest zu der ersten Person und Informationen 
zu der zweiten Person berücksichtigt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der ersten 
Person eine erste Anzeigeeinheit und der zweiten 
Person eine zweite Anzeigeeinheit zugeordnet sind 
und eine Anzeige der ermittelten Zuständigkeitsauf-
teilung sowohl an der ersten als auch an der zweiten 
Anzeigeeinheit vorgesehen ist.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei sich die 
Anzeige der ermittelten Zuständigkeitsaufteilung an 
der ersten Anzeigeeinheit und die Anzeige an der 
zweiten Anzeigeeinheit abhängig von den zugeord-
neten Personen unterscheiden.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei bei nachrangiger Zuständigkeit 
der jeweiligen Person eine Blockade von Bedien-
funktionen des medizinischen Geräts oder anderer 
Geräte und/oder eine Freigabe von Bedienfunktio-

nen des medizinischen Geräts oder anderer Geräte 
bei vorrangiger Zuständigkeit der jeweiligen Person 
angesteuert wird.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei der ersten Person eine erste 
Bedieneinheit und der zweiten Person eine zweite 
Bedieneinheit zugeordnet ist.

6. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Blo-
ckade und/oder die Freigabe an den jeweiligen 
Anzeigeeinheiten angezeigt wird.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Informationsprofil der Perso-
nen Informationen zu deren Aufenthaltsort und/oder 
deren Ausbildung und/oder deren Spezialisierung 
und/oder deren Sprache und/oder deren Erfah-
rungslevel und/oder die Anzahl bereits durchgeführ-
ter ähnlicher Prozeduren umfasst.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei Aktualisierungen des jeweiligen 
Informationsprofils der Personen oder der Prozedur-
schritte verwendet werden um in Echtzeit aktuali-
sierte Kompetenzklassifizierungen und/oder eine 
Zuständigkeitsverteilung zu ermitteln und/oder 
anzuzeigen.

9. Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei die Prozedur zumindest eine 
roboterunterstützte Navigation eines Objekts in 
einem Hohlorgan eines Patienten umfasst.

10. Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei für die Ermittlung der Kompetenz-
klassifizierung und/oder die Zuständigkeitsaufteilung 
zumindest ein vortrainierter maschinenlernender 
Algorithmus verwendet wird.

11. Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei Kommunikationen und Interaktio-
nen zwischen den Personen auf der Basis der Kom-
petenzklassifizierungen und/oder der Informations-
profile überwacht oder geregelt werden.

12. Gesamtsystem (1) zur Durchführung eines 
Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 10, 
ausgebildet zur Durchführung einer telemedizini-
schen Prozedur, bei welcher Prozedur zumindest 
zwei Personen medizinischen Personals beteiligt 
sind und von diesen zumindest eine erste Person 
(2) in der nahen Umgebung („lokal“) eines medizin-
ischen Gerätes und zumindest eine zweite Person 
(3) entfernt („remote“) von dem Gerät angeordnet 
ist, mit mindestens zwei Prozedurschritten, aufwei-
send 
• zumindest ein medizinisches Gerät, 
• eine Steuerungseinheit (4) zur Ansteuerung des 
Gesamtsystems (1), 
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• eine Bestimmungseinheit (6) zur Bestimmung 
einer Kompetenzklassifizierung der zumindest zwei 
Personen für die jeweiligen Prozedurschritte basie-
rend auf den Informationsprofilen, insbesondere 
unter Berücksichtigung von einer Wichtung der 
Informationen, 
• eine Berechnungseinheit (7) zum Ermitteln einer 
Zuständigkeitsaufteilung für jeden Prozedurschritt, 
wobei eine gegenseitige Beeinflussung von Informa-
tionen und/oder eine Korrelation von Informationen 
berücksichtigt wird, 
• zumindest zwei Anzeigeeinheiten, wobei eine erste 
Anzeigeeinheit (8) der ersten Person (2) und eine 
zweite Anzeigeeinheit (9) der zweiten Person (3) 
zugeordnet ist, und 
• zumindest zwei Bedieneinheiten, wobei eine erste 
Bedieneinheit (10) der ersten Person und eine 
zweite Bedieneinheit (11) der zweiten Person zuge-
ordnet ist.

13. Gesamtsystem nach Anspruch 12, wobei die 
Steuerungseinheit (4) bei nachrangiger Zuständig-
keit der jeweiligen Person zur Blockade von Bedien-
funktionen des medizinischen Geräts oder anderer 
Geräte und/oder zur eine Freigabe von Bedienfunk-
tionen des medizinischen Geräts oder anderer 
Geräte bei vorrangiger Zuständigkeit der jeweiligen 
Person vorgesehen ist.

14. Gesamtsystem nach einem der Ansprüche 
12 oder 13, aufweisend eine Planungseinheit zur 
Planung der telemedizinischen Prozedur und/oder 
eine Abrufeinheit (5) zum Abrufen von Informations-
profilen der Personen.

15. Gesamtsystem nach einem der Ansprüche 
12 bis 14, aufweisend zumindest eine Datenübertra-
gungsstrecke (18) zur Verbindung der Bedieneinhei-
ten mit dem Gesamtsystem.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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